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1 Aufgabenstellung 

Es ist die Aufstellung des Bebauungsplans „Abendgrundweg“ in Unterkirnach 
vorgesehen. Auf dem Plangebiet soll ein Gewerbegebiet entstehen.  

Für die Regelung und Beurteilung künftiger Schallimmissionen aus dem Ge-
werbegebiet wird eine Geräuschkontingentierung nach DIN 456911

 durchge-
führt. Die Kontingentierung bezieht sich ausschließlich auf die angrenzende 
Wohnbebauung im allgemeinen Wohngebiet und Mischgebiet. Zum Schutz 
der bestehenden Gewerbegebiete werden keine Festsetzungen getroffen. 
Hier gelten die einschlägigen Anforderungen, wie sie in der TA Lärm formuliert 
sind. 

Beurteilungsgrundlage ist die DIN 180052,3 sowie die Technische Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)4 mit den darin genannten Regelwerken und 
Richtlinien. Bei Überschreiten der gültigen Orientierungs- bzw. Richtwerte 
sind Lärmschutzmaßnahmen zu konzipieren.  

Im Einzelnen ergeben sich folgende Arbeitsschritte: 

o Erarbeiten eines Rechenmodells und Ermittlung der zulässigen Schallab-
strahlung von den geplanten Gewerbegebietsflächen sowie die Festset-
zung von Emissionskontingenten auf Basis der DIN 45691, 

o Darstellung der Situation in Form von Lärmkarten, 

o Textfassung und Beschreibung der Ergebnisse.  

                                                      
1 DIN 45691 Geräuschkontingentierung. Dezember 2006. 

2 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. 

Juli 2002. 
3 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
4 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-gesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 
503), zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 
08.06.2017 B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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2 Unterlagen 

2.1 Projektbezogene Unterlagen 

Folgende Unterlagen wurden zur Erstellung dieses Berichts herangezogen: 

o Bebauungsplan „Abendgrundweg - 5. Änderung“, Maßstab: 1:500, Stand: 
19.05.2020, BIT Ingenieure AG. 

o Bebauungsplan „Abendgrund“, Maßstab: 1:500, Stand: 26.01.1982, Ge-
meinde Unterkirnach. 

o Bebauungsplan „Abendgrund“, 1. Änderung und 1. Erweiterung, Maßstab: 
1:500, Stand: 30.09.1997, Gemeinde Unterkirnach.  

o Bebauungsplan „Abendgrund“, 2. Erweiterung, Maßstab: 1:500, Stand: 
08.01.1999, Gemeinde Unterkirnach. 

2.2 Gesetze, Normen und Regelwerke 

o DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfah-
ren; Schalltechnische Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 

o DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise 
für die Planung. Juli 2002. 

o DIN 45691 Geräuschkontingentierung. Dezember 2006. 

o Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. 
August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Bekannt-
machung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft 
getreten am 9. Juni 2017. 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

Zur Beurteilung der Situation werden folgende Regelwerke angewendet: 

o Die DIN 180051,2 wird in der Regel im Rahmen eines Bebauungsplanver-
fahrens angewendet, die darin genannten Orientierungswerte gelten für 
alle Lärmarten. 

o Für Gewerbebetriebe mit allen dazugehörenden Schallimmissionen ist die 
TA Lärm3 heranzuziehen. Die TA Lärm gilt für Anlagen im Sinne des BIm-
SchG. Die TA Lärm ist im Bebauungsplanverfahren zwar nicht bindend, 
sollte jedoch im Rahmen der Abwägung geprüft werden, ob deren Anfor-
derungen eingehalten werden können. 

Bei beiden Regelwerken stimmen die Richt- bzw. Orientierungswerte weitest-
gehend überein. Abweichungen gibt es im Beurteilungsverfahren, so kennt die 
DIN 18005 z.B. keine Ruhezeiten. Eine Betrachtung nach der TA Lärm führt im 
vorliegenden Fall zu einer strengeren Beurteilung. 

3.1 Anforderungen der DIN 18005 

Tabelle 1  Orientierungswerte der DIN 18005 

Gebietsnutzung Orientierungswert in dB(A) 

 tags (6 bis 22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

Kern-/Gewerbegebiet (MK / GE) 65 55 / 50 

Dorf-/Mischgebiete (MD / MI) 60 50 / 45 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 / 40 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 / 40 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 / 35 

Der jeweils niedrigere Nachtwert gilt für Industrie- und Gewerbelärm, der 
höhere für Verkehrslärm. 

Nach der DIN 18005 sollen die Beurteilungspegel verschiedener Arten von 
Schallquellen (Verkehrs-, Sport- und Gewerbelärm, etc.) jeweils für sich allein 
mit den Orientierungswerten verglichen und beurteilt werden.  

                                                      
1 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. 

Juli 2002. 
2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
3 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-gesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 
503), zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 
08.06.2017 B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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3.2 Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

Zur Beurteilung der gewerblichen Schallimmissionen werden die Immissions-
richtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)1 her-
angezogen. Folgende Immissionsrichtwerte sollen während des regulären Be-
triebes nicht überschritten werden: 

Tabelle 2  Immissionsrichtwerte der TA Lärm, außerhalb von Gebäuden 

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) lauteste Nachtstunde 

a) Industriegebiete 70 70 

b) Gewerbegebiete 65 50 

c) Urbane Gebiete 63 45 

d) Kern-, Misch-, Dorfgebiete 60 45 

e) Allgemeine Wohngebiete 
und Kleinsiedlungsgebiete 

55 40 

f) Reine Wohngebiete 50 35 

g) Kurgebiete, Krankenhäu-
ser, Pflegeanstalten 

45 35 

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Geräuschspitzen den Tagrichtwert 
um mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) über-
schreiten. Innerhalb von Ruhezeiten (werktags 6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr, 
sonntags 6 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr) ist für die Gebietskate-
gorien e) bis g) ein Zuschlag von 6 dB(A) zum Mittelungspegel in der entspre-
chenden Teilzeit anzusetzen. Für die Nachtzeit ist die lauteste Stunde zwi-
schen 22 und 6 Uhr maßgeblich. 

Die Richtwerte gelten für alle Anlagen/Gewerbebetriebe gemeinsam, d.h. die 
Vorbelastung durch die ansässigen Betriebe muss berücksichtigt werden. 
Nach Nr. 3.2.1 der TA Lärm gilt als Irrelevanz-Kriterium für die Vorbelastung 
eine Unterschreitung des Immissionsrichtwerts um 6 dB(A) durch den Beurtei-
lungspegel der Anlage.  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-gesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 
503), zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 
08.06.2017 B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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3.3 Gebietseinstufung und Schutzbedürftigkeit 

Zur Festlegung der möglichen Schallabstrahlung der Fläche ist die Schutzbe-
dürftigkeit der umliegenden Gebiete zu erfassen. Die Schutzbedürftigkeit ei-
nes Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Festsetzungen in den Bebau-
ungsplänen. Südwestlich und auch westlich des Plangebiets befinden sich, laut 
Aussage der Gemeinde Unterkirnach1, Dorf- bzw. Mischgebiete. Laut Aussage 
des Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis handelt es sich südlich um ein aus-
gewiesenes Mischgebiet, tatsächlich befinden sich jedoch dort ausschließlich 
Wohngebäude, daher muss hier von einem faktischen allgemeinen Wohnge-
biet ausgegangen werden2. Nördlich des Plangebiets liegen Misch- und Wohn-
gebiete. Westlich des Plangebiets wird entsprechend der Ausweisungen im 
Bebauungsplan von der Schutzbedürftigkeit eines Gewerbegebiets (GE) aus-
gegangen. 

Das Plangebiet befindet sich heute im rechtskräftig ausgewiesenen Gewerbe-
gebiet. Aufgrund des Neuzuschnitts der einzelnen Parzellen und des Neubaus 
einer zentralen Erschließungsachse soll der bestehende Bebauungsplan durch 
einen neuen ersetzt werden. Das Plangebiet soll weiterhin als Gewerbegebiet 
ausgewiesen werden.  

 

  

                                                      
1 Besprechung mit Gemeinde Unterkirnach am 13.01.2020. 
2 E-Mail von Herrn Rosenfelder, Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, vom 27.01.2020. 
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Die nachstehende Abbildung 1 veranschaulicht die Gebietsausweisung der 
umliegenden Bebauung.  

Abbildung 1 – schematische Darstellung der Gebietsausweisung1,2,3  

 

  

                                                      
1 Bebauungsplan „Abendgrund“, Maßstab: 1:500, Stand: 26.01.1982, Gemeinde Unterkirnach. 

2 Bebauungsplan „Abendgrund“, 1. Änderung und 1. Erweiterung, Maßstab: 1:500, Stand: 

30.09.1997, Gemeinde Unterkirnach.  
3 Bebauungsplan „Abendgrund“, 2. Erweiterung, Maßstab: 1:500, Stand: 08.01.1999, Ge-

meinde Unterkirnach. 

faktisch WA 

GE 
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4 Geräuschkontingentierung 

Um einer Konfliktsituation zwischen Wohnen und Gewerbe bereits im Vorfeld 
vorzubeugen, steht im Bebauungsplanverfahren das Mittel der Geräuschkon-
tingentierung nach DIN 456911 zur Verfügung.  

Bei der Geräuschkontingentierung werden Pegelwerte (Emissionskontingente) 
innerhalb eines Bebauungsplangebietes festgesetzt. Die Geräuschkontingente 
stellen somit eine „Hilfsgröße“ dar, mit welcher der maximal zulässige Pegel 
an der nächstgelegenen schutzbedürftigen Bebauung ermittelt werden kann. 
Anhand von sogenannten Zusatzkontingenten können die Emissionen erhöht 
werden. In eine bestimmte Richtung (Sektor) dürfen mehr Geräusche abge-
strahlt werden.  

Im Bebauungsplan werden die Geräuschkontingente mit der physikalischen 
Einheit dB(A)/m2 festgesetzt. Der Wert drückt aus, wie viel Geräusche 
(„Lärm“) jede Parzelle je Quadratmeter Fläche erzeugen darf. Je größer die 
Fläche, desto höher die Gesamt-Geräuschmenge. Dabei ist es sinnvoll, den 
Flächen, die in der Nähe der Wohnbebauung liegen, geringere Werte zuzu-
weisen, um dort weniger störende Betriebe anzusiedeln. Die weiter entfernt 
liegenden Gebiete erhalten höhere Kontingente.  

Die Kontingentierung erfolgt für die im Umfeld des Plangebiets maßgeblichen 
Immissionsorte (siehe Abbildung 2 und Tabelle 3). 

Abbildung 2 - Lage der Immissionsorte und Kontingentierungsflächen (1 und 2)  

 

                                                      
1 DIN 45691 Geräuschkontingentierung. Dezember 2006. 
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Tabelle 3 - Erläuterung der Immissionsorte 

Immissionsort-
bezeichnung 

Lage der Immissionsorte / Adresse Gebietseinstufung 

02 Talstraße 23 MI 

03 Talstraße 24 WA 

04 Abendgrundweg 2 MI 

05 Eichenhaldenweg 2 WA 

06 Talstraße 21 MI 

07 Eichenhaldenweg 8 WA 

08 Gebäude 106 MI 

10 Amselweg 7 wie WA 

11 Drosselweg 19 wie WA 

12 Amselweg 7 wie WA 

13 Abendgrundweg 6 MD 

14 Brombeerweg 10 WA 

15 Brombeerweg 6 WA 

16 Brombeerweg 2 WA 

17 Wiesenweg 7 WA 

18 Wiesenweg 6 WA 

19 Talstraße 9 WA 

20 Talstraße 13 WA 

21 Eichenhaldenweg 10 WA 

22 Eichenhaldenweg 16 WA 

23 Eichenhaldenweg 18 WA 
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4.1 Berücksichtigung der Vorbelastung durch bestehende Gewerbe  

Im Umfeld des Plangebiets bestehen bereits diverse gewerblich genutzte Flä-
chen und Betriebe. Eine Ermittlung der Vorbelastung kann über eine Prognose 
oder Messung bzw. über einen pauschalen Ansatz erfolgen: Nach Nr. 3.2.1 der 
TA Lärm gilt als sog. „Irrelevanz-Kriterium“ für die Vorbelastung eine Unter-
schreitung des Immissionsrichtwerts um 6 dB(A) durch den Beurteilungspegel 
der Anlage. 

Da es sich bei dem Areal heute bereits um eine Gewerbefläche handelt, die im 
Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplans liegt und keine Ein-
schränkungen hinsichtlich der möglichen Schallimmissionen aufweist, wird 
davon ausgegangen, dass die Immissionsrichtwerte an der angrenzenden Be-
bauung auch zukünftig ausgeschöpft werden können. Sollten Einschränkun-
gen durch z.B. die Vorbelastung andere Betriebe erforderlich werden, so ist 
dies im jeweiligen Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 

4.2 Gesamt-Immissionswert 

Zur Erläuterung: Der Gesamt-Immissionsrichtwert LGI wird aus der Summe 
aller einwirkenden Geräusche von gewerblichen Betrieben und Anlagen gebil-
det und beinhaltet auch Geräusche außerhalb des Plangebiets. Der LGI darf am 
Immissionsort nicht überschritten werden und entspricht somit dem Beurtei-
lungspegel am Immissionsort. Die Gesamtimmissionswerte sind in der Regel 
nicht höher als die Immissionsrichtwerte der TA Lärm1.  

 

  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-gesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 
503), zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 
08.06.2017 B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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Tabelle 4 - Gesamt-Immissionswert LGI zur Kontingentierung gemäß DIN 45691 
an den maßgeblichen Immissionsorten 

Immissionsort Gesamt-Immissionswert LGI 

tags / nachts 
dB(A) 

02 - MI 60 / 45 

03 - WA 55 / 40 

04 - MI 60 / 45 

05 - WA 55 / 40 

06 - MI 60 / 45 

07 - WA 55 / 40 

08 - MI 60 / 45 

10 - wie WA 55 / 40 

11 - wie WA 55 / 40 

12 - wie WA 55 / 40 

13 - MD 60 / 45 

14 - WA 55 / 40 

15 - WA 55 / 40 

16 - WA 55 / 40 

17 - WA 55 / 40 

18 - WA 55 / 40 

19 - WA 55 / 40 

20 - WA 55 / 40 

21 - WA 55 / 40 

22 - WA 55 / 40 

23 - WA 55 / 40 
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4.3 Kontingentierung des Plangebiets 

Das Gebiet des Bebauungsplans „Abendgrundweg“ wurde in zwei Teilflächen 
(1 und 2) unterteilt und für diese der immissionsortabhängige flächenbezoge-
ne Schallleistungspegel ermittelt (Emissionskontingent LEK). Die Lage der Teil-
flächen kann der Abbildung 3 sowie die hierfür maßgeblichen Immissionsorte 
der Abbildung 2 entnommen werden. Die Koordinaten der Teilflächen sind in 
den Anlagen A1 bis A4 dokumentiert. 

Innerhalb des geplanten Gewerbegebiets gelten die Anforderungen der 
TA Lärm, wodurch die Einhaltung der Richtwerte auch innerhalb des Plange-
biets gewährleistet ist. 

Die Ausbreitungsberechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm SoundPlan 
8.1 anhand des Verfahrens der DIN 456911. Bei den Berechnungen wurden die 
Pegeländerungen aufgrund des Abstandes berücksichtigt. Die abschirmende 
Wirkung von Hindernissen und Reflexionen, Boden- und Meteorologiedämp-
fung und die Luftabsorption wurden nicht berücksichtigt. 

Abbildung 3 - Lage der Kontingentierungsflächen 

 

 

                                                      
1 DIN 45691 Geräuschkontingentierung. Dezember 2006. 
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Für die 2 Teilflächen des Plangebiets wurden folgende Geräuschkontingente 
bzw. Emissionskontingente LEK, unter Berücksichtigung der Vorbelastung, er-
mittelt. Die zugehörigen anlagenbezogenen Schallleistungspegel, die sich aus 
der jeweiligen Flächengröße ergeben, sind ebenfalls in der Tabelle 5 (siehe 
Spalte 5 und 6) aufgeführt. 

Tabelle 5 – Emissionskontingente LEK für das B-Plangebiet „Abendgrundweg“  

Teilflächen Bezugsgröße  

 

Emissionskontingente 
LEK  

Anlagenbezogener Schall-
leistungspegel LWA je Fläche 

m2 dB(A)/m2 dB(A) 

  tags nachts tags nachts 

Fläche 01 10.780 60 45 100,3 85,3 

Fläche 02 2.870 60 40 94,6 74,6 

Durch die in der Tabelle 5 aufgeführten Emissionskontingente LEK werden die 
Gesamt-Immissionswert LGI (vgl. Tabelle 4) für einige Immissionsorte nicht voll-
ständig ausgenutzt. Aus diesem Grund werden Richtungssektoren für die Im-
missionsorte eingeführt, in denen die Kontingente durch sogenannte Zusatz-
kontingente erhöht werden können. Für Immissionsorte, die in dem entspre-
chenden Sektor liegen, wird das Zusatzkontingent addiert. 

Hinweis: Die Kontingentierung bezieht sich ausschließlich auf die angrenzende 
Wohnbebauung im allgemeinen Wohngebiet und Mischgebiet. Zum Schutz der 
bestehenden Gewerbegebiete werden keine Festsetzungen getroffen. Hier 
gelten die einschlägigen Anforderungen, wie sie in der TA Lärm formuliert sind. 

Die Einführung von winkelabhängigen Richtungssektoren und die Vergabe von 
Zusatzkontingenten sind im Folgenden dargestellt. 

Zur Festlegung der Richtungssektoren wurde folgender Referenzpunkt ge-
wählt (Angabe in UTM; Abbildung 4: türkisener Punkt): Rechtswert: 
452200,00; Hochwert: 5325400,00 

Hinweis: die Zusatzkontingente nach Sektor B wurden pauschal angepasst, um 
eine mögliche Erweiterung in Richtung Plangebiet zu berücksichtigen.  
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Tabelle 6 – Zusatzkontingente für den jeweiligen Sektor 

Sektor 

 

maßgebliche 
Immissionsorte 

Winkel**) EK,zus,T*) 
 

EK,zus,N*) 
 

Anfang ° Ende° dB(A) dB(A) 

A 02-08; 21-23 > 340 90 0 1 

B 14-20 > 90 215 5 10 

C 10-13 > 215 275 0 0 
*) EK,zus,T: Zusatzemissionskontingent tags; EK,zus,N: Zusatzemissionskontingent nachts 
**) ausgehend von folgendem Winkelsystem: 0° - senkrecht; 90° - waagerecht 

Abbildung 4 - Teilflächen und Richtungssektoren 

 

 

Mit den angegebenen Kontingenten (Tabelle 5 und 6) ergeben sich für die 
ausgewählten Immissionsorte folgende Pegelwerte. Eine vergleichsweise ho-
he Unterschreitung der Gesamt-Immissionswerte LGI an einzelnen Immissions-
orten (z.B. Immissionsort 13) resultiert aus den nahe an den Kontingentie-
rungsflächen oder zum Teil in denselben Sektoren liegenden Immissionsorten 
(hier: Immissionsort 11).  

0° 

90° 
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Tabelle 7 – Beurteilungspegel Lr an ausgewählten Immissionsorten  

Immissionsort 
(Richtwert*) dB(A) 

tags / nachts) 

Beurteilungspegel tags / nachts 
dB(A) 

Gesamt-
Immissionswert 

LGI 

Kontingente**) Differenz (Planwert 
– Kontingent) 

02 - MI 60 / 45 49,1 / 34,4 10,9 / 10,6 

03 - WA 55 / 40 48,4 / 33,8 6,6 / 6,2 

04 - MI 60 / 45 52,1 / 37,7 7,9 / 7,3 

05 - WA 55 / 40 47,7 / 33,3 7,3 / 6,7 

06 - MI 60 / 45 52,4 / 38,2 7,6 / 6,8 

07 - WA 55 / 40 47,3 / 33,0 7,7 / 7,0 

08 - MI 60 / 45 48,6 / 34,4 11,4 / 10,6 

10 - wie WA 55 / 40 52,9 / 35,3 2,1 / 4,7 

11 - wie WA 55 / 40 53,1 / 36,4 1,9 / 3,6 

12 - wie WA 55 / 40 50,1 / 33,9 4,9 / 6,1 

13 - MD 60 / 45 45,0 / 28,6 15,0 / 16,4 

14 - WA 55 / 40 48,0 / 37,3 7,0 / 2,7 

15 - WA 55 / 40 48,1 / 37,5 6,9 / 2,5 

16 - WA 55 / 40 47,5 / 37,0 7,5 / 3,0 

17 - WA 55 / 40 43,4 / 32,9 11,6 / 7,1 

18 - WA 55 / 40 43,3 / 32,8 11,7 / 7,2 

19 - WA 55 / 40 43,7 / 33,2 11,3 / 6,8 

20 - WA 55 / 40 44,8 / 34,4  10,2 / 5,6 

21 - WA 55 / 40 45,9 / 31,6 9,1 / 8,4 

22 - WA 55 / 40 43,6 / 29,3 11,4 / 10,7 

23 - WA 55 / 40 42,5 / 28,1 12,5 / 11,9 

*) gemäß TA Lärm bzw. DIN 18005 **) Beurteilungspegel durch die Kontingente einschließl. 
Zusatzkontingente 
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Die Beurteilungspegel der Gesamtbelastung durch die Emissionskontingente 
einschließlich Zusatzkontingente (siehe Tabelle 7, Spalte 4) betragen im Be-
reich des allgemeinen Wohngebiets tags bis 54 dB(A) und bis 38 dB(A) in der 
lautesten Nachtstunde. Im Misch- bzw. Dorfgebiet werden Beurteilungspegel 
tags bis 53 dB(A) und nachts bis 39 dB(A) erreicht. Die Beurteilungspegel der 
Kontingentierung sind in den Lärmkarten 1 und 2 dargestellt. Die Gesamt-
Immissionswerte LGI für die maßgeblichen Immissionsorte werden durch die 
Emissionskontingente der Flächen im Bebauungsplangebiet „Abendgrund-
weg“ an allen Immissionsorten eingehalten.  

Die Orientierungswerte des Beiblatts 1 der DIN 180051 bzw. die Richtwerte 
der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von tags 55 dB(A) bzw. 40 dB(A) 
nachts und für Mischgebiete von tags 60 dB(A) bzw. 45 dB(A) nachts werden 
eingehalten. 

Exkurs zur Anwendung bzw. Umsetzung der Kontingentierung im nachgela-
gerten Genehmigungsverfahren 

Sind beispielsweise auf einer kontingentierten Fläche oder auf einem Teil ei-
ner kontingentierten Fläche Anlagen geplant, so sind zunächst die Pegel an 
den umliegenden Immissionsorten zu ermitteln. Dies ist mit dem jeweiligen 
festgesetzten Emissionskontingent unter Berücksichtigung der Abstandskor-
rektur zu bestimmen. Die so erhaltenen Werte sind durch den Betrieb der 
geplanten Anlage an der umliegenden Bebauung bzw. den Immissionsorten 
einzuhalten. 

Anschließend werden die Beurteilungspegel durch die geplante Anlage mit 
dem Verfahren „detaillierte Prognose“ der TA Lärm unter Berücksichtigung 
der Abschirmwirkung, Boden- und Meteorologiedämpfung, etc. an den umlie-
genden Immissionsorten ermittelt. Diese sind dann den Beurteilungspegeln 
durch das Emissionskontingent gegenüberzustellen. Ist die Differenz positiv, 
so hält die Planung die zulässigen Werte ein. Ist die Differenz negativ so ist die 
Planung bzw. sind Quellen im Bestand aus akustischer Sicht zu optimieren 
bzw. Minderungsmaßnahmen zu ergreifen. 

Wegen der unterschiedlichen Ermittlungsverfahren (vereinfachte – detaillierte 
Prognose) kann auf Grundlage des Bebauungsplans alleine keine Aussage über 
die „Zulässigkeit“ einzelner Betriebe getroffen werden. Dies ist im Wesentli-
chen abhängig von der konkreten Ausführungsplanung (Stellung von Gebäu-
den, Lage der Schallquellen etc.).  

                                                      
1 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
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5 Vorschläge zur Festsetzung der Geräuschkontingente im Bebauungs-
plan nach DIN 45691 

Innerhalb des geplanten Gewerbegebiets gelten die Anforderungen der 
TA Lärm, wodurch die Einhaltung der Richtwerte auch innerhalb der Gewer-
begebiete gewährleistet ist (z.B. für Büroräume). Im Bebauungsplan müssen 
die Kontingente festgesetzt werden. Die Flächen müssen in der Planzeichnung 
eindeutig bezeichnet sein. Der Formulierungsvorschlag (in Anlehnung an 
DIN 456911 Abs. 4.6 und A.2): 

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der 
folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 
weder tags (600 bis 2200 Uhr) noch nachts (2200 bis 600 Uhr) überschreiten. 

Tabelle 8 – Emissionskontingente LEK für das B-Plangebiet „Abendgrundweg“  

Teilflächen Emissionskontingente 
LEK  

dB(A)/m2 

 tags nachts 

Fläche 01 60 45 

Fläche 02 60 40 

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt in 
Bau- und Genehmigungsverfahren nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wo-
bei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j im Richtungssektor k 
LEk,i durch LEK,i + LEK,zus.k zu ersetzen ist. Einem Vorhaben können auch mehrere 
Teilflächen oder Teile von Teilflächen zuzuordnen sein. Die Summation erfolgt 
über die Immissionskontingente aller dieser Teilflächen und Teile von Teilflä-
chen (Summation). 

Einzelne Vorhaben sind auch dann zulässig, wenn der Beurteilungspegel Li,j den 
Immissionsrichtwert um mindestens 15 dB(A) unterschreitet. 

Für die Einwirkungsorte und schutzbedürftige Nutzungen innerhalb des Be-
bauungsplangebietes sowie für die angrenzenden Gewerbegebiete gelten die 
Anforderungen der TA Lärm entsprechend der festgelegten Gebietsauswei-
sung. 

Für die Kontingentierungsfläche wurden Richtungssektoren ermittelt. Die fol-
gende Abbildung zeigt deren Lage. 

                                                      
1 DIN 45691 Geräuschkontingentierung. Dezember 2006. 
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Abbildung 5 - Teilflächen und Richtungssektoren 

 

Innerhalb der Richtungssektoren erhöhen sich die Emissionskontingente LEK um 
folgende Zusatzkontingente. Zur Festlegung der Richtungssektoren wurde fol-
gender Referenzpunkt gewählt (Angabe in UTM-Koordinaten; Abbildung 5: 
türkisener Punkt): Rechtswert: 452200,00; Hochwert: 5325400,00: 

Tabelle 9 – Zusatzkontingente für den jeweiligen Sektor 

Sektor 

 

Winkel**) EK,zus,T*) 
 

EK,zus,N*) 
 

Anfang ° Ende° dB(A) dB(A) 

A > 340 90 0 1 

B > 90 215 5 10 

C > 215 275 0 0 
*) EK,zus,T: Zusatzemissionskontingent tags; EK,zus,N: Zusatzemissionskontingent nachts 
**) ausgehend von folgendem Winkelsystem: 0° - senkrecht; 90° - waagerecht 

 

  

0° 

90° 
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6 Zusammenfassung 

Es ist die Aufstellung des Bebauungsplans „Abendgrundweg“ in Unterkirnach 
geplant. Für den Geltungsbereich ist die Ausweisung eines Gewerbegebiets 
vorgesehen. Für das Bebauungsplangebiet werden Geräuschkontingente be-
rechnet, auf der Basis der 2006 eingeführten DIN 456911. Die schalltechnische 
Untersuchung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

o Als Beurteilungsgrundlage wurden die Orientierungswerte der DIN 18005 
und die Immissionsrichtwerte der TA Lärm2 für Gewerbegebiete, Mischge-
biete und allgemeine Wohngebiete herangezogen. 

o Für die zu kontingentierenden Flächen wurde die maximal mögliche 
Schallabstrahlung ermittelt, die abgestrahlt werden darf, um die Anforde-
rung der TA Lärm zu erfüllen sowie um mögliche Konflikte zwischen Woh-
nen und Gewerbe zu vermeiden. 

o Mit den ermittelten Geräuschkontingenten betragen die Beurteilungspegel 
im Bereich der allgemeinen Wohnbebauung tags bis 54 dB(A) und bis 
38 dB(A) in der lautesten Nachtstunde. Im Mischgebiet betragen die Beur-
teilungspegel tags bis 53 dB(A) und bis 39 dB(A) in der lautesten Nacht-
stunde.  

o Die Orientierungswerte des Beiblatts 1 der DIN 18005 bzw. die Richtwerte 
der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von tags 55 dB(A) bzw. 40 dB(A) 
nachts und für Mischgebiete von tags 60 dB(A) bzw. 45 dB(A) nachts wer-
den überall eingehalten. 

o Generell gilt: Durch unmittelbare Nähe bzw. Nachbarschaft von Immission-
sorten unterschiedlicher Nutzung, können an manchen Immissionsorten 
die Gesamt-Immissionswerte LGI durch die Kontingentierung nicht vollstän-
dig ausgeschöpft werden. Anhand von sogenannten Zusatzkontingenten 
können die Emissionen in bestimmte Richtungen erhöht werden. Es wurde 
ein Richtungssektorenmodell entwickelt und so die Kontingente in be-
stimmte Richtungen erhöht. 

  

                                                      
1 DIN 45691 - Geräuschkontingentierung, Dezember 2006 

2 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-gesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 
503), zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 
08.06.2017 B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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7 Anhang 

Liste der Koordinaten der Kontingentierungsflächen Anlage A1  A4 

Geräuschkontingentierung Anlage A5  A8 

  

Lärmkarten  

Pegelverteilung Geräuschkontingentierung, tags Karte 1 

Pegelverteilung Lärmkontingentierung, nachts Karte 2 
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Anlage A1 
 

Anlage Tabelle 1 - Koordinaten der Kontingentierungsflächen 

 Referenzpunkte 

(UTM-Koordinaten) 

Rechtswert Hochwert 

Teilfläche FE1 

452260,17 5325404,53 

452266,84 5325402,79 

452270,76 5325399,74 

452274,10 5325393,51 

452273,95 5325390,61 

452273,52 5325386,40 

452271,49 5325383,21 

452268,16 5325380,31 

452264,68 5325378,71 

452260,18 5325378,27 

452255,97 5325379,43 

452251,91 5325382,76 

452247,81 5325386,48 

452241,51 5325392,64 

452235,86 5325397,79 

452230,90 5325402,17 

452225,88 5325405,09 

452220,86 5325407,57 

452206,44 5325413,62 

452192,03 5325419,43 
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Anlage A2 
Forts. Anlage Tabelle 1 - Koordinaten der Kontingentierungsflächen 

 Referenzpunkte 

(UTM-Koordinaten) 

Rechtswert Hochwert 

Teilfläche FE1 

452182,34 5325394,29 

452183,24 5325394,21 

452190,40 5325389,85 

452216,23 5325375,64 

452253,23 5325353,46 

452305,60 5325348,99 

452337,72 5325395,29 

452333,87 5325397,89 

452327,18 5325403,21 

452308,22 5325416,83 

452297,69 5325421,41 

452279,85 5325427,22 

452259,78 5325432,67 

452241,94 5325439,22 

452211,09 5325452,34 

452191,14 5325462,24 

452174,04 5325472,27 

452147,4 5325490,10 

452136,38 5325475,91 

452138,14 5325469,97 

452139,36 5325465,69 
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Anlage A3 
Forts. Anlage Tabelle 1 - Koordinaten der Kontingentierungsflächen 

 Referenzpunkte 

(UTM-Koordinaten) 

Rechtswert Hochwert 

Teilfläche FE1 

452142,46 5325458,13 

452146,68 5325451,85 

452150,39 5325447,37 

452156,34 5325442,63 

452163,14 5325438,70 

452174,31 5325434,12 

452190,78 5325427,11 

452212,26 5325417,81 

452230,23 5325410,81 

452243,06 5325407,2 

452252,00 5325405,94 

Teilfläche FE2 

452176,82 5325425,82 

452171,96 5325428,24 

452164,14 5325431,36 

452157,45 5325434,43 

452150,50 5325438,83 

452148,10 5325440,97 

452146,23 5325442,71 

452143,41 5325445,47 

452142,08 5325448,00 

452138,54 5325451,96 
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Anlage A4 
Forts. Anlage Tabelle 1 - Koordinaten der Kontingentierungsflächen 

 Referenzpunkte 

(UTM-Koordinaten) 

Rechtswert Hochwert 

Teilfläche FE2 

452136,06 5325456,82 

452133,41 5325463,29 

452098,98 5325427,11 

452138,02 5325405,51 

452182,34 5325394,29 

452192,03 5325419,43 

 

 



Kontingentierung für: Beurteilungspegel Tag
Immissionsort 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Gesamtimmissionswert L(GI) 60,0 55,0 60,0 55,0 60,0 55,0 60,0 55,0 55,0 55,0 60,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

Geräuschvorbelastung L(vor) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Planwert L(PI) 60,0 55,0 60,0 55,0 60,0 55,0 60,0 55,0 55,0 55,0 60,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

Fläche 01 10780,2 60

Fläche 02 2872,1 60

02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

48,0 47,5 51,6 47,1 52,2 46,9 48,3 48,1 50,3 48,2 42,7 42,0 42,2 41,8 37,7 37,6 38,0 39,2 45,5 43,1 42,0

42,7 40,9 42,6 38,4 39,2 36,7 36,3 51,2 49,8 45,7 41,2 36,0 35,6 34,7 29,9 29,8 30,1 30,9 35,3 33,7 32,9

Immissionskontingent L(IK) 49,1 48,4 52,1 47,7 52,4 47,3 48,6 52,9 53,1 50,1 45,0 43,0 43,1 42,5 38,4 38,3 38,7 39,8 45,9 43,6 42,5

Unterschreitung 10,9 6,6 7,9 7,3 7,6 7,7 11,4 2,1 1,9 4,9 15,0 12,0 11,9 12,5 16,6 16,7 16,3 15,2 9,1 11,4 12,5
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Kontingentierung für: Beurteilungspegel Nacht
Immissionsort 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Gesamtimmissionswert L(GI) 45,0 40,0 45,0 40,0 45,0 40,0 45,0 40,0 40,0 40,0 45,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Geräuschvorbelastung L(vor) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Planwert L(PI) 45,0 40,0 45,0 40,0 45,0 40,0 45,0 40,0 40,0 40,0 45,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

Fläche 01 10780,2 45

Fläche 02 2872,1 40

02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

33,0 32,5 36,6 32,1 37,2 31,9 33,3 33,1 35,3 33,2 27,7 27,0 27,2 26,8 22,7 22,6 23,0 24,2 30,5 28,1 27,0

22,7 20,9 22,6 18,4 19,2 16,7 16,3 31,2 29,8 25,7 21,2 16,0 15,6 14,7 9,9 9,8 10,1 10,9 15,3 13,7 12,9

Immissionskontingent L(IK) 33,4 32,8 36,7 32,3 37,2 32,0 33,4 35,3 36,4 33,9 28,6 27,3 27,5 27,0 22,9 22,8 23,2 24,4 30,6 28,3 27,1

Unterschreitung 11,6 7,2 8,3 7,7 7,8 8,0 11,6 4,7 3,6 6,1 16,4 12,7 12,5 13,0 17,1 17,2 16,8 15,6 9,4 11,7 12,9
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Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 
6:00 Uhr) überschreiten.

Emissionskontingente
Teilfläche L(EK),T L(EK),N

Fläche 01 60 45

Fläche 02 60 40

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt5.
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Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Für in den im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis C liegende Immissionsorte darf in den Gleichungen (6) und (7) der DIN45691 das Emissionskontingent L{EK} der einzelnen Teilflächen durch 
L{EK}+L{EK,zus} ersetzt werden

Fläche 02

Fläche 01

B

A

C

Referenzpunkt
X Y

452200,00 5325400,00

Sektoren mit Zusatzkontingenten

Sektor Anfang Ende EK,zus,T EK,zus,N

A 340,0 90,0 0 1

B 90,0 215,0 5 10

C 215,0 275,0 0 0
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Geräuschkontingentierung
mit Berücksichtigung von Zusatzkontingenten
Beurteilungspegel Tag

Stand: 15.05.2020

Bebauungsplan "Abendgrundweg"
in Unterkirnach

Karte 1

Maßstab 1:1.300
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m

Anmerkung: Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der Einzelpunktbe-
rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,
Reflexionen, etc.

Bearbeitung: AJ-CM
Projektnummer: 2715
Auftraggeber: Gemeinde Unterkirnach
Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik
Quelle Hintergrundkarte: BIT Ingenieure

Pegelwerte tags
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 <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

             IRW 
-------- WA
-------- MI
-------- GE



Fläche 02

Fläche 01

02

04

06

12

11

10

03

05

07

08

13

B

A

C

452050

452050

452100

452100

452150

452150

452200

452200

452250

452250

452300

452300

452350

452350
53

25
25

0 5325250

53
25

30
0 5325300

53
25

35
0 5325350

53
25

40
0 5325400

53
25

45
0 5325450

53
25

50
0 5325500

53
25

55
0 5325550

Legende

Gebäude

Nebengebäude

Maßgebender Immissionsort

Immissionsort

Kontingentierungsfläche

Referenzpunkt

Sektorrand

Geräuschkontingentierung
mit Berücksichtigung von Zusatzkontingenten
Beurteilungspegel Nacht

Stand: 15.05.2020

Bebauungsplan "Abendgrundweg"
in Unterkirnach

Karte 2

Maßstab 1:1.300
0 20 40 60 80 100

m

Anmerkung: Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der Einzelpunktbe-
rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,
Reflexionen, etc.

Bearbeitung: AJ-CM
Projektnummer: 2715
Auftraggeber: Gemeinde Unterkirnach
Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik
Quelle Hintergrundkarte: BIT Ingenieure

Pegelwerte nachts
in dB(A)

 <= 15
15 < <= 20
20 < <= 25
25 < <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 <  

             IRW 
-------- WA
-------- MI
-------- GE


